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Änderungsantrag zu GSP.W-01

Von Zeile 159 bis 161 einfügen:
unverzichtbar sind. Deshalb müssen Renditen in diesem Bereich begrenzt sein sowie Grund und

Boden verstärkt in öffentliches Eigentum überführt werden. An Bodenwertsteigerung durch

Baurechtänderung wird die öffentliche Hand beteiligt. Es gilt zusätzlich, die

Flächeninanspruchnahme zu begrenzen. Der Staat muss für vielfältige Besitzstrukturen sorgen 
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